
 
 

Verfahrensstadium Zuständigkeit Verdachtsgrad Bezeichnung d. 
Betroffenen 

Aktenzeichen Beendigung 

Vorermittlungen (gesetzlich nicht 
geregelt und strittig, vgl. M/G, § 
152, Rdn 4a): 

Staatsanwaltschaft Prüfung des Bestehens eines 
Anfangsverdachts 

Nicht geregelt 
(üblich: Betroffener) 

AR Durch Einleitung eines 
Ermittlungsverfahrens 
oder Weglegen der 
Akte 

Ermittlungsverfahren  Staatsanwaltschaft und ihre 
Ermittlungspersonen 
 
 
 
Für besonders intensive 
Ermittlungsmaßnahmen: 
Gericht (Ermittlungsrichter) 

Anfangsverdacht (für 
Einleitung), hinreichender 
Tatverdacht (für Beendigung) 
 
 
Anfangsverdacht, besondere 
Maßnahmen (Bsp. Haft): 
Dringender Tatverdacht 

Beschuldigter Js 
 
 
 
 
Gs 

Einstellungsverfügung 
oder Anklage / 
Strafbefehlsantrag  
 
 
Erlass der 
Ermittlungsmaßnahme 
/ Ablehnung 

Zwischenverfahren Gericht der Hauptsache  Hinreichender Tatverdacht Angeschuldigter  Cs, Ds, Ls, Ks, KLs Eröffnung / 
Nichteröffnung des 
Hauptverfahrens 

Hauptverfahren (I. Rechtszug) Gericht der Hauptsache Vollständige richterliche 
Überzeugung 

Angeklagter Cs, Ds, Ls, Ks, KLs Urteil / 
Einstellungsbeschluss 

Rechtsmittelverfahren (Berufung) Berufungsgericht 
(Landgericht) 

Vollständige richterliche 
Überzeugung 

Angeklagter Ns Urteil / 
Einstellungsbeschluss 

Rechtsmittelverfahren (Revision) Revisionsgericht 
(Oberlandesgericht, 
Bundesgerichtshof) 

Überprüfung des Urteils auf 
Rechtsfehler 

Angeklagter Rv / Ss (OLG) 
 
StR (BGH) 

Urteil / Beschluss 

Vollstreckungsverfahren Staatsanwaltschaft 
 
 
 
Vereinzelt: Gericht  
 

Kein Verdachtsgrad, sondern 
Vollstreckung der verhängten 
Strafe 
 
Beispiel: 
Reststrafenaussetzung, 
Überprüfung Maßregel, etc. 

Verurteilter VHs 
 
 
 
StVK 

Vollstreckung der 
verhängten Strafe 

 


